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Textlicher Teil  

I. Räumlicher Geltungsbereich 

 Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "Viehofer Platz II. Änderung" durch einen gelben 
Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. Der Plan wird etwa begrenzt durch: 

 Eisenbahnstrecke Essen-Nord - Essen-Kray-Nord, Waldthausenstraße, Gerlingstraße, Schützenbahn - ein- 
schließlich der Besitzung Burgwallbronn - bis zur Ribbeckstraße, Nordgrenze der Besitzungen Schützen- 
bahn Nr. 75 und Viehofer Straße Nr. 58, Kastanienallee, Turmstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Rheinischer 
Platz. 

II. Bebauung 

 Bei Gebäuden, die mit einer Baulinie versehen sind, gilt die schwarz eingetragene Geschoßzahl, sofern 
nicht etwas Abweichendes in rot festgelegt ist. Die rot eingetragenen Geschoßzahlen gelten für eine 
Traufenhöhe, die einer Bauhöhe mit Normalgeschossen entspricht. 

 Soweit der Bebauungsplan keine verbindlichen Festlegungen enthält, gelten die einschlägigen 
Vorschriften der Bauordnung des Verbandspräsidenten für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk vom 
24.12.1938, in Verbindung mit der örtlichen Baustufenordnung vom 2. Juni 1961, ausgenommen deren 
Anlagen 1 und 3. 

III. Reichsgaragenordnung 

Damit bei der Bebauung des Geländes die Forderung der Reichsgaragenordnung auch bezüglich der Zahl 
der zu schaffenden Einstellplätze erfüllt wird, sind die Runderlasse (Richtzahlen für den Stellplatzbedarf) 

 a) des Ministers für Wiederaufbau vom 20.7.1960 II A3 - 2.060 (Nr. 2050/60) 
 b) des Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 27.2.1962 II A4 - 2.060 

(Nr. 364/62) 
 zu beachten.  

IV. Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

 Begrünung von Flachdächern: 
Dachflächen mit einer max. Neigung von bis zu 15° sind mindestens extensiv zu begrünen. Die 
Mindeststärke der Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht beträgt 6 cm. Die Begrünung ist dauerhaft 
zu erhalten. Davon ausgenommen sind Dachflächenbereiche bis zu 30 % der Dachfläche, die für Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, für erforderliche haustechnische Einrichtungen, Tageslicht-
Beleuchtungselemente oder für Dachterrassen genutzt werden. Die Begrünungspflicht entsteht, wenn 
durch baugenehmigungspflichtige Maßnahmen Dachflächen im o. g. Sinne neu geschaffen werden. 
Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn die Anforderungen nur 
mit einem unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Mehraufwand erfüllt werden können. Hierunter fallen 
zum Beispiel Hallen als Gebäude mit einem überwiegend nicht weiter unterteilten Innenraum, bei denen 
aufgrund ihrer Leichtbauweise (z.B. Trapezblech) eine Dachbegrünung wegen der statischen Mehrlast 
wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Begrünung von Tiefgaragen: 
Die nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv zu begrünen, soweit sie nicht für eine andere 
zulässige Verwendung benötigt werden. Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht 
beträgt 35 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

V.  Sonderpläne 

 Da der vorliegende Bebauungsplan bezüglich der neuen Straßenführung nur unbedeutende Änderungen 
enthält, bleiben die Sonderpläne (Höhenpläne) zu dem im Juli 1957 förmlich festgestellten Plan weiterhin 
gültig. 

Kennzeichnung 

Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen geht der Bergbau um. 


